
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und 
Leistungen der Autoteile A & K GmbH Hamburg

II.  Angebote und Unterlagen 
1.) Unsere  Angebote  sind  freibleibend und für etwaige Nachbestellungen 
nicht  verbindlich. Eine Bestellung des Bestellers ist ein bindendes 
Angebot. Wir sind berechtigt, dieses  Angebot innerhalb von 2 Wochen 
durch  Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen oder dem 
Besteller innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zu senden.  

2.) An  Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen 
behalten wir uns die Eigentums- und Urheberrechtlichen 
Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Diese Unterlagen dürfen nur 
nach unserer vorherigen Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden. 
Die in unseren Unterlagen, Voranschlägen, Prospekten usw. enthaltenen 
technischen Daten  einschließlich Gewichts-  und Maßangaben sind nur 
annähernd und stellen keine Beschaffenheitsangabe dar, soweit sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet  sind. Garantien sind nur solche 
Zusagen, die wir schriftlich ausdrücklich als solche bezeichnen. 

3.) Alle  Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir 
uns auch nach der Auftragsbestätigung vor. Wir sind berechtigt, 
gleichwertige oder wertverbessernde Änderungen in der Konstruktion 
oder Ausführung vorzunehmen, ohne dass für den Besteller hieraus ein 
Recht zur Mängelrüge erwächst, wenn und soweit die Änderungen für 
eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung unvermeidbar sind und die
Verwendbarkeit der Ware für den Besteller hiervon nicht berührt wird. 
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